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Entscheidungserhebliche Gründe 

zum Beschluss des Bewertungsausschusses gemäß § 87 Abs. 1 Satz 

1 SGB V in seiner 824. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) zur 

Änderung des Beschlusses des Bewertungsausschusses in seiner 

420. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), zuletzt geändert durch 

den Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 748. Sitzung 

(schriftliche Beschlussfassung), zu indikationsspezifischen Vorga-

ben zur Bereinigung des Behandlungsbedarfs aufgrund ambulanter 

spezialfachärztlicher Versorgung gemäß § 116b Abs. 6 Satz 13 ff. 

SGB V in Verbindung mit § 87a Abs. 5 Satz 7 SGB V für die regionalen 

Gesamtvertragspartner mit Wirkung ab dem Bereinigungsquartal 

3/2025 
 

1. Rechtsgrundlage 

Gemäß § 116b Abs. 6 Satz 13 ff. SGB V hat der Bewertungsausschuss in seiner 420. Sitzung 

(schriftliche Beschlussfassung), zuletzt geändert durch den Beschluss des Bewertungsaus-

schusses in seiner 748. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), indikationsspezifische Vorga-

ben für die Umsetzung der Bereinigung des Behandlungsbedarfs aufgrund ambulanter 

spezialfachärztlicher Versorgung (ASV-Bereinigung) einschließlich der Bestimmung der ASV-

Differenzbereinigungsmengen durch die regionalen Gesamtvertragspartner beschlossen.  

2. Regelungsinhalte und Regelungshintergründe 

In Umsetzung der Rahmen- und Verfahrensvorgaben aus seiner 419. Sitzung (schriftliche Be-

schlussfassung), zuletzt geändert durch Teil A des Beschlusses des Bewertungsausschusses 

in seiner 700. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung), beschließt der Bewertungsausschuss 

aufgrund der Konkretisierung der ASV-Richtlinie und Beschlussfassung durch den Gemeinsa-

men Bundesausschuss (G-BA) zu neuen Indikationen, die im Rahmen der ASV behandelt 

werden können, hiermit ASV-Bereinigungsfallwerte sowie Patientenzahl-Höchstwerte für 

diese neuen Indikationen. Dem Aufbau der Richtlinie des G-BA über die ambulante spezial-

fachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V (ASV-RL) entsprechend, wird der Beschluss 

des Bewertungsausschusses in seiner 420. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) fortwäh-

rend um neue Anlagen ergänzt. Im vorliegenden Beschluss handelt es sich dabei um die Indi-

kationen Tumoren des lymphatischen, blutbildenden Gewebes und schwere Erkrankungen der 

Blutbildung sowie Behandlung nach allogener Stammzelltransplantation. 

3. Inkrafttreten 

Der Beschluss tritt mit Wirkung zum Bereinigungsquartal 3/2025 in Kraft. 


